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Das Jubildum unserer Bundesverfassung 1848 —1943
Die Tagsatzung

Bis 1848 gab es keine Bundesversammlung. Die Tagsatzung war die
oberste Behorde des Landes. Sie versammelte sich meist am ersten Mon-
tag im Juli. Ihre Sitzungen dauerten mehrere Tage, oft bis zu einem
Monat. 550 Jahre lang hat die Tagsatzung die gemeinsamen Regie-
rungsgeschiifte der eidgenossischen Orte (Kantone) besorgt.

Die Tagsatzung fand bald hier, bald dort statt, meist in Ziirich, Bern
oder Luzern. Diese drei Stidte nannte man Vororte. Thre Regierungen
besorgten abwechselnd zwei Jahre lang die Staatsgeschiifte der Eid-
genossenschaft. Wiahrend dieser zwei Jahre waren sie nicht nur Kan-
tons-, sondern auch Landesregierung. Ein beliebter Tagsatzungsort war
ferner Baden. Denn dort gab es schon vor vielen hundert Jahren be-
riithmte Béider und Gasthofe. '

Die bekannteste Tagsatzung fand 1481 in Stans statt. Damals waren
die Schweizer sehr uneinig. Die Stiadteorte wollten Freiburg und Solo-
thurn in den Bund aufnehmen. Die Landorte aber fiirchteten die Ueber-
macht der Stadte. Die Kidgenossenschaft drohte auseinanderzufallen.
Da gelang es dem frommen Bruder Klaus im Ranft bei Sachseln, die
IKidgenossen wieder zu versohnen.

Jeder Kanton schickte zwei Vertreter in die Tagsatzung. Doch hatten
sie zusammen nur eine Stimme. Viele sagten: Das ist nicht recht. Der
Kanton Bern z. B. hat siebenmal soviel Einwohner wie der Kanton Uri.
Die grollen Kantone sollten mehr Vertreter haben als die kleinen. Wir
wollen, dal} sich die Zahl der Vertreter nach der Kopfzahl richte.

Die einen wollten eine Bundesbehorde mit mehr Macht, einen Mittel-
punkt fiir das ganze Land, ein Zentrum; sie waren Zentralisten. Die An-
hinger der alten Ordnung nannte man Foderalisten. Thnen war wichtig,
dal} die Kantone selbstandig blieben. Noch heute geht der Kampf zwi-
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schen den Zentralisten und den Fdderalisten hin und her. Diese sagen:
«Ks ware ein Ungliick, wenn alles von Bern aus geregelt wiirde. Nur
die groflen-gemeinsamen Aufgaben sollen vom Bunde aus geordnet
werden.»

Aenderungen und Fortschritte in den Kantonen

Im Jahre 1830 verjagten die Franzosen ihren Konig. Die Kunde davon
verbreitete sich schnell. Ueberall schopften die Unterdriickten necue
Hoffnungen. Das Volk brachte seine Wiinsche in den Zeitungen, in
Flugschriften und auf grofen Massenversammlungen vor. Der Thurgau
ging diesmal voran. "

Der junge Geistliche Thomas Bornhauser verbreitete cine Flugschrift.
Darin stand: «Freiheit und Gleichheit! Das waren die ersten Zauber-
worte, die mein Ohr begriifiten. I'reiheit ist das Lebensblut meines Her-
zens, der Himmel meiner Seele. Der Hahn hat gekritht (mit dem Hahn
meinte er Frankreich). Die Morgenrote bricht an. Thurgauer erwacht!
Gedenket eurer Enkel und verbessert die Verfassung!»

Auf einer grollen Volksversammlung in Weinfelden schlug er vor,
der Regierung eine Bittschrift einzureichen. Er hatte bereits einen Ent-
wurf aufgestellt. Darin verlangte er, es sei eine neue Verfassung aus-
zuarbeiten und diese dem Volke zur Abstimmung vorzulegen. Nicht
weniger als 516 Teilnehmer unterschrieben.

In den meisten andern Kantonen ging es ahnlich zu. Einsichtige, ge-
meinniitzige Manner traten in Schriften und Vortriagen fiir allerhand
Verbesserungen ein und veranstalteten grofle Volksversammlungen.
Schlieflich sahen sich die Regierungen gezwungen, zurilickzutreten.
Dann wéahlte das Volk Verfassungsrite. Die stellten neue Grundgesetze
auf, welche den Biirgern zur Abstimmung vorgelegt wurden. Innert
Jahresfrist d4nderten folgende dreizehn Kantone ihre Verfassungen in
freiheitlichem Sinne: Thurgau, Zirich, Aargau, Luzern, Solothurn,
St. Gallen, Waadt, Freiburg, Schaffhausen, Bern, Baselland, Neuen-
burg und Schwyz.

Meister Petz macht einen Ausflug

In einer kleinen Stadt war einmal ein Zirkus. Dazu gehorte auch ein
Bar. Er war ein grolles, starkes Tier. Aber er war auch sehr zahm.
Er tat keinem Menschen ein Leid an. In der Vorstellung mulite der
dumme August mit dem Béar kimpfen. Meister Petz besiegte natiirlich
immer den dummen August. Und zuletzt trug der Bar den Spallmacher
auf den Armen hinaus. Das war dann immer sehr lustig, und die
Zuschauer lachten tiichtig.

211



	Das Jubiläum unserer Bundesverfassung 1848-1948 [Fortsetzung]

